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Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich begrüße es, dass die niederländische Ratspräsidentschaft gemeinsam mit dem niederländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit dieser Konferenz die Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit besonderer Priorität auf die politische Agenda gesetzt hat.

Sie hat der Konferenz den Titel gegeben:

„Die Schlüsselrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der europäischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts“.

Im Spannungsfeld zwischen Rundfunkrecht und europäischem Wettbewerbsrecht ist dieses Thema in der Tat von hoher Dringlichkeit. Ich fürchte sogar, von bisher nicht ausreichend erkannter Dringlichkeit.

Ich möchte deshalb das Thema Ihrer Konferenz unter drei Gesichtspunkten beleuchten:

1. Gibt es überhaupt einen politischen Grundkonsens über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die europäische Gesellschaft im 21. Jahrhundert?

2. Welche Entwicklungsmöglichkeiten hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Europa bei zunehmender Konvergenz der Übertragungswege von Rundfunk und Informationsdiensten vor allem bei den Online-Diensten?

3. Was ist zu tun, um eine angemessene Rolle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im 21. Jahrhundert zu ermöglichen? 

Zum Verständnis, es geht mir zunächst nicht um eine Schlüsselrolle, sondern nur um die Aufgabendefinition. Denn nur, wenn die Aufgabendefinition ausreichend klar und rechtlich abgesichert ist, kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt eine Schlüsselrolle einnehmen. Die Voraussetzungen für einen solchen Grundkonsens erscheinen mir zurzeit nicht ausreichend gegeben. Dies gilt nicht nur für die neuen, sondern auch für die alten Mitgliedstaaten. Den Beleg finden Sie in den Prüfverfahren, die in den letzten Jahren bei der EU-Kommission anhängig sind bzw. waren. Dies gilt für die Entscheidungen der Kommission zur spanischen RTVE, zur portugiesischen RTP, zu France 2 und France 3, zur italienischen RAI, zum BBC Digital Curriculum und zu BBC News 24, zu TV2 in Dänemark und dem flämischen belgischen Rundfunk VRT sowie für die laufenden Verfahren bezüglich des niederländischen NOB/NOS, der österreichischen ORF und der deutschen ARD und des ZDF. Somit sind zehn der fünfzehn alten Mitgliedstaaten betroffen. 

Den Beleg für den fehlenden Konsens finden Sie aber auch in den Beratungsrunden zur Revision der Fernsehrichtlinie, ohne dass bisher vor allem die in den neuen Prüfverfahren aufgebrochenen Fragen zur digitalen Konvergenz bei den Online-Diensten aufgegriffen worden wären. An diesen Fragen werden sich aber die Existenz, die Zukunftsfähigkeit und schon gar die Schlüsselrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im 21. Jahrhundert entscheiden.

Deshalb meine erste Frage: 

1. Gibt es überhaupt einen politischen Grundkonsens   über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die europäische Gesellschaft im 21. Jahrhundert?

Mit dem Protokoll zum Vertrag von Amsterdam von 1997 ist zum ersten Mal ein politischer Grundkonsens über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa in rechtlich verbindlicher Form erarbeitet worden. Dort heißt es:

„. . . dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitgliedstaaten unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren . . .“.

Diese besondere funktionale Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für das soziale, demokratische und kulturelle Leben in der Union wurde von den Regierungen am 25. Januar 1999 in der Entschließung des Rates zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekräftigt und von der Europäischen Kommission zur Grundlage ihrer Entscheidungen gemacht. 

Im Spannungsfeld zwischen dem Rundfunkrecht und dem europäischen Wettbewerbsrecht geht es seit den '90er Jahren in den Prüfverfahren der Kommission primär um die besonderen Bedingungen für die Auftragsvergabe und die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch die Mitgliedstaaten. 

Zur Klärung dieser Probleme hat die Europäische Kommission am 15. November 2001 ihre "Mitteilung über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk" veröffentlicht, die die besondere gesellschaftliche Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Abgrenzung zum Wettbewerbsrecht betont. Dort heißt es:

„Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist trotz seiner klaren wirtschaftlichen Bedeutung nicht mit öffentlichen Anbietern anderer Wirtschaftszweige vergleichbar. Es gibt keinen Dienst, der gleichzeitig so viele Menschen erreicht, die Bevölkerung mit einer großen Menge an Informationen und Inhalten versorgt und damit individuelle Ansichten wie öffentliche Meinung verbreitet und beeinflusst.“

Auch mit dem Grünbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse vom 21.5.2003 hat die Kommission sich ausdrücklich auf diese Entscheidungsgrundlagen bezogen und ist vom Europäischen Parlament umfassend mit dem Beschluß vom 14.1.2004 bestätigt worden.

"Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass die öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten eine öffentliche Dienstleistungsaufgabe haben und eine wichtige Rolle bei der Bewahrung der kulturellen Vielfalt und der kulturellen Identität spielen; betont, dass die Mitgliedstaaten daher weiterhin das Recht haben müssen, die öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten zu finanzieren und ihre öffentlichen Dienstleistungsaufgaben festzulegen." (Ziffer 12)

Die aktuellen Anhörungen und Prüfverfahren  der Kommission zur Finanzierung von Fernsehprogrammen, vor allem das Verfahren gegen die niederländische NOB/NOS und ARD und ZDF, zeigen aber nach wie vor eine intensive Auseinandersetzung um das europäische Modell einer dualen Rundfunkordnung. Meine Hauptthese ist deshalb, daß der politische Grundkonsens über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seine rechtliche Ausgestaltung bei weitem noch nicht tragfähig genug sind, damit dieser eine angemessene Rolle im 21. Jahrhundert spielen kann. Es gibt keine vergleichbaren  Positionen der Mitgliedstaaten zu den Grundbedingungen der Auftragsdefinition, der Auftragsvergabe oder der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im 21. Jahrhundert. Im Spannungsfeld zwischen Rundfunkrecht und Wettbewerbsrecht bleibt damit ein großer Raum für abwägende Interpretationen und Entscheidungen der Europäischen Kommission. Es spricht viel dafür, daß in Zeiten der Globalisierung und der technologischen Konvergenz  unter diesen Bedingungen die Position des Wettbewerbsrechts gegenüber dem Rundfunkrecht deutlich gestärkt wird. 

In dieser Situation hat der Europäische Gerichtshof mit dem sog. Altmark-Urteil vom 24. Juli 2003 ein wichtiges Grundsatzurteil zum europäischen Beihilferecht gesprochen. Vier Kriterien zur Klassifizierung als staatliche Beihilfe wurden genannt: 

1. Nach der EuGH-Rechtsprechung handelt es sich nicht um Beihilfe, wenn die staatliche Maßnahme als Ausgleich für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen eines Unternehmens anzusehen ist. Dies gilt allerdings nur, wenn die Parameter zur Ausgleichsberechnung zuvor objektiv und transparent aufgestellt worden sind. 

2. Das Verfahren der Ausgleichsbestimmung muss von einer unabhängigen Instanz durchgeführt werden und die angewandte Methodik muss offen nachvollziehbar sein. 

3. Der Ausgleich darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen zu decken. 

4. Die Höhe des Ausgleichs ist, sofern die Wahl des betrauten Unternehmens nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, auf der Grundlage einer Analyse der Kosten zu bestimmen, die ein durchschnittlich gut geführtes Unternehmen bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen hätte.

Das Altmark-Urteil bezieht sich auf ein öffentlich-rechtliches Verkehrsunternehmen und kann zweifellos nicht nahtlos auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk übertragen werden. Zudem ist der Unterschied zwischen Beihilfen und Gebühren zu beachten. Aber insgesamt sind mit den genannten Kriterien des EuGH auch die Rahmenbedingungen für die wettbewerbskonforme Gestaltung der Auftragsvergabe und der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks klarer abgesteckt. Es liegt daher im Interesse der öffentlich-rechtlichen Veranstalter und der Mitgliedstaaten, diese Chance zu nutzen und den aktuellen rechtlichen Rahmen mit eigenen Initiativen und möglichst in Kooperation mit der Kommission auszufüllen. Zur Stärkung des politischen Grundkonsenses und zur besseren rechtlichen Absicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind Verfahren und Institutionen notwendig, die die Auftragsvergabe, die Ausgleichsparameter und die kompensationsfähigen Kosten transparenter und vergleichbarer in den Mitgliedstaaten definieren. Auch für die Rundfunkveranstalter in den neuen Mitgliedstaaten könnten solche Parameter eine wichtige Hilfe zur Sicherung ihrer Unabhängigkeit bei der Auftragsvergabe und der Finanzierung sein.

Vor diesem Hintergrund ist eine Aktualisierung der Position des Rates vom 25. Januar 1999 von hoher Bedeutung. Wer das europäische Modell einer dualen Rundfunkordnung erhalten will, muß handeln und für die gravierenden wirtschaftlichen und technologischen Veränderungen angemessene Antworten erarbeiten. 

Nicht-Handeln stärkt im Spannungsfeld von Rundfunkrecht und Wettbewerbsrecht heute mehr denn je die Position des Wettbewerbsrechts. 

2. Die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter - vor allem bei den Online-Diensten

Für Rundfunk und Fernsehen wurde durch die digitale Technologie der letzten Jahre eine neue Dimension audiovisueller Angebote ermöglicht. Statt wie bisher eine Übertragung Point to Multipoint, ermöglicht die digitale Technik durch Point to Point nicht nur die Übertragung von Programmen, sondern auch von interaktiven Diensten.

Die EU hat der Digitalisierung im „Prozess von Lissabon“ hohe Priorität gegeben, den digitalen Switch-over für das Jahr 2010 vorgesehen und dem audiovisuellen Bereich eine entscheidende Bedeutung zugeordnet. Die Programme eEurope und eLearning sollen zur Erreichung des Zieles der wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Gesellschaft der Welt entscheidend beitragen. 

Im Programm eLearning heißt es: 
"Soll das neue strategische Ziel verwirklicht werden, das von der Union auf dem Europäischen Rat von Lissabon gesetzt worden ist, „Wettbewerbsfähigkeit und sozialen Zusammenhalt miteinander (zu verbinden)“, so muß man eine globale Strategie verfolgen, innerhalb deren den Bildungs - und Kulturträgern eine wichtige Rolle zukommt, (...)." (Einleitung) 

Im Aktionsplan eEurope 2005 werden von der Europäischen Kommission "Inhalte über viele Plattformen" gefordert und es heißt: "Die Behörden in den Mitgliedstaaten und die Privatwirtschaft sollten sich bemühen, ihre Inhalte für unterschiedliche technologische Plattformen wie interaktives Digitalfernsehen, 3G usw. anzubieten. Die Kommission beabsichtigt, Demonstrations- und Forschungsvorhaben zu unterstützen. Sie wird rechtliche Hindernisse aufzeigen, die der Nutzung des Digitalfernsehens für interaktive Dienste im Wege stehen."

Dieser selbstgestellten Aufgabe "rechtliche Hindernisse aufzuzeigen, die der Nutzung des Digitalfernsehens für interaktive Dienste im Wege stehen", ist die Europäische Kommission bisher in schwerwiegender Weise nicht nachgekommen. Denn bei den großen Zielen für den Prozeß von Lissabon kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zweifellos eine wichtige Rolle zu. Jedoch wurde nicht ausreichend beachtet, dass die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter bisher durch europäisches Recht nicht geklärt ist. Der heute geltende Rechtsrahmen definiert Point-to-Multipoint Übertragungen als Rundfunk, der den Bestimmungen der EU-Fernsehrichtlinie unterliegt. Dagegen werden Point-to-Point Übertragungen als Dienste der Informationsgesellschaft definiert, die unabhängig von ihrem Inhalt der eCommerce Richtlinie unterliegen. 
In der EU-Fernsehrichtlinie in der geltenden Fassung von 1997 heißt es zum Begriff der Fernsehsendung: 

 „Die drahtlose oder drahtgebundene, erdgebundene oder durch Satellit vermittelte unverschlüsselte oder verschlüsselte Erstsendung von Fernsehprogrammen, die zum Empfang der Allgemeinheit bestimmt sind. Der Begriff schließt die Übermittlung an andere Veranstalter zur Weiterverbreitung an die Allgemeinheit ein. Nicht eingeschlossen sind Kommunikationsdienste, die auf individuellem Abruf Informationen oder andere Inhalte übermitteln wie Fernkopierdienste, elektronische Datenbanken und andere ähnliche Dienste.“ 

(Art. 1 (1) a) 

Es ist bekannt, dass die Fortentwicklung der digitalen Technologie diese Definition der Kommunikationsdienste im Sinne von Fernkopierdiensten und elektronischen Datenbanken überholt hat. Die EU-Fernsehrichtlinie als geltendes europäisches Recht ist damit in der Frage der Definition der Fernsehdienste museumsreif. 

In der gleichen Zeit erfolgte die Erarbeitung der eCommerce Richtlinie, in der die Dienste der Informationsgesellschaft unabhängig vom Inhalt als eCommerce definiert werden und dem Wettbewerbsrecht unterliegen. In der eCommerce Richtlinie, wie sie am 17.7.2000 in Kraft getreten ist, heißt es zwar: 

"Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf:

· Hörfunkdienste

· Fernsehdienste gemäß Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 89/552/EWG" (Fernsehrichtlinie)

(Art. 2 a) der eCommerce-Richtlinie in Verbindung mit Art. 1 a) der Richtlinie 98/48/EG) 

Vor dem Hintergrund der Definition in der Fernsehrichtlinie auf der einen Seite und der Formulierung in der eCommerce-Richtlinie auf der anderen Seite besteht eine gravierende Unsicherheit bei der Definition und Zuordnung neuer audiovisueller Dienste. Auch weil die Kommission ihrer selbstgesetzten Aufgabe, "rechtliche Hindernisse aufzuzeigen, die der Nutzung des Digitalfernsehens für interaktive Dienste im Wege stehen" nicht gerecht geworden ist. Die Folge ist eine dramatische Rechtsunsicherheit für die Dienste, die inhaltlich dem Rundfunkauftrag entsprechen, aber online übertragen werden. 

Die Europäische Kommission hat deshalb auch hier bei der Definition des Rundfunkauftrages für audiovisuelle Dienste einen breiten Interpretations- und Entscheidungsspielraum. Wie die aktuellen Entscheidungen zeigen, nutzt sie ihn zunehmend im Sinne der Marktgesetze der eCommerce Richtlinie. 

Als Beispiele verweise ich auf die aktuellen Stellungnahmen und Entscheidungen der Europäischen Kommission zu BBC Digital Curriculum vom 1.10.2003, im Fall von TV2 in Dänemark und nun auch im niederländischen Fall von NOS/NOB, die schon die Folgen dieser Entwicklung zeigen. 

Einige konkrete Beispiele der letzten Zeit: Noch im Mai 2002 hat die Kommission in ihrer Entscheidung für die neun neuen Digitalkanäle der BBC erklärt:

„Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten können ihre Aktivitäten im digitalen Zeitalter entwickeln und diversifizieren, solange sie die dieselben demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft ansprechen.“

Kurze Zeit später, bei der Kommissions-Entscheidung zum BBC-Bildungsangebot Digital Curriculum vom 1.10.2003 aber wurde schon verstärkt auf Marktkriterien zur Beurteilung der Zulässigkeit eines digitalen Dienstes abgestellt. Dies sind:

1. das Kriterium der klaren Unterscheidbarkeit von kommerziellen Angeboten.

2. das Kriterium des lediglich ergänzenden Angebotes und 

3. das Kriterium der weiten Vorhersehbarkeit öffentlich-rechtlicher Angebote für kommerzielle Wettbewerber.

Im niederländischen Fall NOS/NOB vertiefte und ergänzte die Kommission diese Kriterien. So heißt es dort, dass der Mitgliedstaat nur dann keinen schweren Beurteilungsfehler bei der Definition bestimmter Online-Dienste als Teil des Auftrages im Sinne von Art. 86, Abs. 2, des EG-Vertrages begeht, wenn er darlegen kann, dass

1. ein Bedarf für die Angebote besteht,

2. ihr besonderer Charakter nachgewiesen ist und

3. sie nicht auch von kommerziellen Anbietern erbracht werden.

Das hier aufgestellte Kriterium des Marktversagens, das in die Begriffe der „Unterscheidbarkeit“ und des „ergänzenden Angebots“ gekleidet wird, eröffnet eine neue Dimension der Diskussion. Weder der funktionale Rundfunkbegriff noch die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse ziehen solch enge Kriterien. Es ist deshalb nicht völlig unberechtigt, wenn mit dem neu eingeführten Kriterium des Marktversagens die Sorge verbunden wird, dass damit das europäische Rundfunkmodell des öffentlichen Dienstes für den Bereich der Rundfunkdienste unterlaufen werden könnte. 

Die Legitimation der Online-Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks würde sich unter diesen Bedingungen nicht mehr an ihrem programmbegleitenden Charakter und damit an ihrem Beitrag zu Demokratie, sozialem Zusammenhalt, kultureller Vielfalt und Medienpluralismus orientieren, sondern vielmehr an ihrem wirtschaftlichen Verhältnis zu den Online-Projekten und den Geschäftserwartungen der privaten Wettbewerber. 

Eine solche Entwicklung hat schwerwiegende Folgen für kulturelle Vielfalt, Pluralismussicherung und soziale Kohäsion. Eine solche Entwicklung hat aber auf Dauer auch entscheidende Konsequenzen für die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, Auftrag und Finanzierung der neuen Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und damit auch der zukünftigen digitalen Technologien zu bestimmen. 

Der technologische Wandel mit seinen wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen ist nicht überraschend gekommen. Alle europäischen Institutionen – Rat, Kommission und Parlament – haben diese Entwicklung erwartet und sich für die entsprechende Fortentwicklung des europäischen Rechtes ausgesprochen. So heißt es in der Entscheidung des Rates vom 25.01.1999:

"Die Fähigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der Öffentlichkeit Programme und Dienste von hoher Qualität anzubieten, muß gewahrt und ausgebaut werden, einschließlich der Entwicklung und Diversifizierung der Tätigkeiten im digitalen Zeitalter." (Ziffer 6)

Die Europäische Kommission hat in ihrer Mitteilung über die Anwendung des Beihilferechts auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vom 15.11.2001 erklärt:

"Auch könnte der öffentlich-rechtliche Auftrag Dienste (wie Online-Informationsdienste) umfassen, die keine "Programme" im traditionellen Sinne sind, sofern diese - auch unter Berücksichtigung der Entwicklung und Diversifizierung der Tätigkeiten im digitalen Zeitalter - den selben demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft dienen." (Ziffer 34)

In den Beratungen zur Revision der Fernsehrichtlinie aber wurden diese Gesichtspunkte bisher nicht aufgenommen, obgleich vor allem das Europäische Parlament dies mehrfach eingefordert hatte:

"Das Europäische Parlament hält es daher für notwendig, bei der Revision der Richtlinie "Fernsehen ohne Grenzen" den Geltungsbereich auch auf die neuen audiovisuellen Dienste auszuweiten." (Erwägungsgrund W der Entschließung vom 4.10.2001)

Dabei forderte das Europäische Parlament, z.B. Webcasting über das Internet, Video-Streaming, Elektronische Programmführer und private digitale Aufzeichnungen zu berücksichtigen, da diese Dienste bisher keinem Rechtsrahmen zugeordnet werden können. 

"Das Europäische Parlament ist der Ansicht, dass die Definition audiovisueller Inhalte dahingehend ausgeweitet werden sollte, dass darin die technische Konvergenz der Medien berücksichtigt wird; ist ferner der Ansicht, dass die Prinzipien, die der Richtlinie zugrunde liegen, und insbesondere die Prinzipien, die der audiovisuellen Politik der Gemeinschaft zugrunde liegen, in einem Rahmenpaket von abgestufter Regelungsdichte für Inhalte festgelegt werden sollten, das einen übergreifenden Rahmen für den audiovisuellen Sektor bieten würde;" (Ziffer 10 der Entschließung vom 4.9.2003)

In der bisher letzten Entschließung vom 22.4.2004 weist das Europäische Parlament

"erneut darauf hin, dass in den europäischen Rechtsvorschriften für den audiovisuellen Sektor die Übermittlung gleicher oder ähnlicher Inhalte mittels verschiedener Übertragungswege nicht angemessen berücksichtigt wird und damit die Dienste der Informationsgesellschaft mit Ausnahme des Fernsehens und des Radios unabhängig von ihrem Inhalt den Vorschriften der Richtlinie 2001/31/EG(11) ('eCommerce-Richtlinie') unterliegen; (Ziffer 8)

fordert deshalb erneut eine grundlegende Fortentwicklung des bisherigen Rechtsrahmens zu einem Rahmenpaket für audiovisuelle Inhalte mit abgestufter Regulierungsdichte je nach Meinungsrelevanz der Inhalte, wobei der Charakter einer Richtlinie mit Mindestvorschriften gewahrt werden soll;" (Ziffer 9)
3. Was ist zu tun, um eine angemessene Schlüsselrolle für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu ermöglichen?

Ich hoffe, ich habe den dringenden Handlungsbedarf aufzeigen können, wenn man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ernsthaft europaweit eine angemessene Rolle im 21. Jahrhundert einräumen will. In Deutschland gibt es ein Sprichwort: Wer nicht handelt wird behandelt. Die Sorge vor einer europäischen Überregulierung hat in den letzten Jahren die notwendige Fortentwicklung des europäischen Rundfunkrechtes weitgehend blockiert. Die aktuellen Entscheidungen der Kommission zu den Online-Diensten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind die Folgen dieser unzureichenden Rechtslage. Wer dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk neben dem privaten Rundfunk eine Schlüsselrolle entsprechend dem europäischen Modell des dualen Rundfunksystems zukommen lassen will, der muß handeln. Handeln in zwei Bereichen:

1. Es müssen die Konsequenzen aus dem Altmark-Urteil für die wettbewerbskonforme Auftragsvergabe und Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erarbeitet werden. 

2. Es müssen die rechtlichen Konsequenzen aus der zunehmenden technischen Konvergenz der Medien gezogen werden. Vorschlag des Europäischen Parlamentes ist die Erarbeitung eines Rahmenpaketes für audiovisuelle Inhalte mit abgestufter Regulierungsdichte je nach Meinungsrelevanz der Inhalte. 

Gehandelt werden muß von allen Verantwortlichen möglichst in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission. Dies gilt für die Mitgliedstaaten, die gilt aber auch in gleicher Weise für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie beide veranstalten diese Konferenz zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Im Namen des Europäischen Parlamentes und persönlich rufe ich Sie auf: Handeln Sie im Interesse des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bevor es zu spät ist. 

